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Die Arbeiten an der vorliegenden Untersuchung wurden 

Anfang 1988 abgeschlossen. Auf der Basis der empirischen 

Befunde über die Wirksamkeit der neuen Herstellerpräferenz 

wurde eine Reihe von Maßnahmen für eine effizientere  Gestal-

tung der Herstellerpräferenz  entwickelt. Einer dieser Vor-

schläge wurde vom Bundesminister der Finanzen aufgegriffen, 

in das Steuerreformgesetz  1990 eingebaut und ist seit Beginn 

dieses Jahres wirksam. Dabei handelt es sich um die Neugestal-

tung der Fernabsatzförderung  für Unternehmen, die in Berlin 

lediglich eine geringe Wertschöpfungsquote aufweisen. 
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1 Grundlagen 
1.1 Kernpunkte der Novellierung der Herstellerpräferenz  von 1982 

In Berlin hergestellte Waren, Werklieferungen sowie Werk- und Dienstlei-

stungen für Unternehmer im übrigen Bundesgebiet werden nach §§ 1 ff 

Berlinförderungsgesetz  (BerlinFG) sowohl beim Berliner Hersteller ale 

auch beim westdeutschen Abnehmer umsatzsteuerlich begünstigt· 

Die Präferenz  des Berliner Unternehmers, die sogenannte Herstellerpräfe-

renz, deren Höhe sich seit 1970 an der Berliner Wertschöpfungsquote, d· h. 

dem Verhältnis von Berliner Wertschöpfung und Umsatz, orientiert, ist im 

Dezember 1982 neu gefaOt worden*^· Kernpunkte dieser Novellierung 

waren 

- die Umstellung der Wertschöpfungsberechnung vom subtraktiven auf das 

additive Verfahren, 

- die stärkere Bindung des Präferenzsatzes  an die Berliner Wortschöpfung 
der begünetigten Unternehmen, 

- die an die Wertechöpfung der liefernden Firmen anknüpfende Anrech-

nung aue der Stadt bezogener Vorleistungen, 

- die Einführung einkommensabhängiger Zuschläge auf die betriebliche 

Wertschöpfung· » 

Nach § 6a BerlinFG alter Fassung galt als Berliner WertachSpfung  die 
Differenz  zwischen dem wirtschaftlichen Umsatz und dem wirtschaft-
lichen Materialeineatz der Berliner Betriebstätte· Aus Berlin bezogene 
Waren konnten pauschal mit 60 vH ihres Lieferwertes,  Berliner Werklei-
stungen mit 100 vH ihres Wertes vom wirtschaftlichen Materialeinsatz 
abgeeetzt werden· 

Nach neuem Recht eetzt sich die Berliner Wertschöpfung zusammen 

- aus der betrieblichen WertachSpfung  des begünstigten Unternehmens 
selbst, bestehend aus Arbeitslöhnen und Aufwendungen für die Zu-
kunftssicherung der Arbeitnehmer, Absetzungen und Abschreibungen 
auf Wirtschaftsgüter  des Anlagevermögens, Gewinnen bzw. Verlusten, 
Zinsen und zineähnlichen Aufwendungen, Erhaltungs- und Instand-
eetzungeaufwendungen sowie Mieten und Pachten, 

17 



- aue einem Hinzurechnungsbetrag für aus Berlin bezogene Vorleistungen. 

Dabei werden Werkleistungen und bestimmte Dienste mit dem vollen 

Rechnungsbetrag, Waren entsprechend der Wertschöpfungsquote der 

jeweiligen Vorleister berücksichtigt; diese wird allerdings aus Verein-

fachungsgründen nicht additiv aus den einzelnen Wertschöpfungskompo-

nenten, sondern nach der Formel "Löhne und Gehälter χ 1,5 in vH des 

wirtschaftlichen Umsatzes" ermittelt, 

- aus einem Hinzurechnungsbetrag für Arbeitnehmer, deren Arbeitslohn 

im Wirtschaftsjahr  die jeweilige Beitragsbemessungsgrenze in der Ren-

tenversicherung überschreitet. Der Zuschlag beträgt das Dreifache des 

Betrages, der 80 vH der Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, 

- aus einem Hinzurechnungsbetrag für Einzelunternehmer und Personen-
gesellschaften in Höhe von 210 vH der Beitragsbemessungsgrenze, 

- aus einem Hinzurechnungsbetrag für Auszubildende in Höhe des drei-
fachen Betrages ihrer Vergütung. 

Der wirtschaftliche Umsatz - die Bezugsgröße für die Wertschöpfung -
enthält seit der Novellierung nicht nur die dem unmittelbaren Fertigungs-
bereich zuzuordnenden Umsätze, sondern die gesamte wirtschaftliche 
Leistung des begünstigten Unternehmens in Berlin. Handelsumsätze dürfen 
nur begrenzt ausgeschieden werden, und zwar zu nicht mehr als 25 vH der 
Gesamtleistung. 

Gemäß der bis 1982 gültigen Regelung wurden Lieferungen nach § 1 
BerlinFG je nach Höhe der Wertschöpfungsquote mit einem Präferenzsatz 
von 4,5 vH, 5 vH oder 6 vH des Lieferwerts  begünstigt. Für Lieferungen 
nach § la BerlinFG (Innenumsätze) betrug der Präferenzsatz  unabhängig 
von der Wertschöpfung 6 vH des Verrechnungsentgelts. 

Nach dem neuen Verfahren  sind beide Präferenzdätze  stärker an die 
Wertschöpfungsquote der begünstigten Unternehmeh gebunden. Für Um-
sätze nach § 1 BerlinFG beträgt der Präferenzsatz: 

- im Wertschöpfungsintervall  von 10 vH bis 15 vH einheitlich 3 vH 
(Sockelpräferenz), 
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- bei einer Wertschöpfungsquote von 
15 vH bis 18 vH 3,1 vH, 

18 vH bis 21 vH 3,2 vH, 

21 vH bis 24 vH 3,3 vH, 
24 vH bis 27 vH 3,4 vH, 

27 vH bis 30 vH 3,5 vH, 
30 vH bis 33 vH 3,6 vH, 

- bei höheren Wertschöpfungsquoten beträgt der Kürzungssatz 11 vH der 

jeweiligen Quote, maximal jedoch 10 vH des Umsatzes. 

Unternehmensinterne Lieferungen nach § la BerlinFG, für die es keine 

Abnehmerpräferenz  gibt, werden mit einem Satz präferenziert,  der um 

1 vH-Punkt höher ist als bei Lieferungen nach § 1 BerlinFG. Die Höchst-

präferenz  beträgt ebenfalls 10 vH des Entgelts bzw. Verrechnungsent-

gelts· 

Das neue System der Absatzförderung  wurde erstmals im Kalenderjahr 
1985 wirksam, und zwar auf der Basis der Wertschöpfungsquoten des 
Jahres 1983. Für Unternehmen, die durch die Novellierung Präferenzein-
bußen hinnehmen mußten, wurde eine Ubergangsregelung eingerichtet· 
Danach wurden die durch die Präferenzreform  hervorgerufenen  Präfe-
renzverluste 1985 mit einem Drittel, 1986 mit zwei Dritteln und 1987 voll 
wirksam^. 

1.2 Problemstellung und Untersuchungsziel 

Die Reform der Herstellerpräferenz  ist unter zwei Aspekten zu sehen: 

Einmal sollte das gegebene Präferenzvolumen effizienter  eingesetzt wer-

den. Die Anziehungskraft  Berlins auf extrem flache Produktionen mit 

geringen Beschäftigungswirkungen sollte eingedämmt, die Standortgunst 

für Unternehmen mit hoher Fertigungstiefe und Leitungsfunktionen in der 

Stadt dagegen verbessert werden. 

Zum anderen schlagen sich Veränderungen im Berlin-Engagement der 

Unternehmen jetzt weit stärker in Präferenzsatz  und Präferenzvolumen 

nieder als vorher. Erwartet wurde vor allem, daß die Unternehmen die 

neugeschaffenen  finanziellen Anreize nutzen, indem sie 
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